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Netzanschlussvertrag 

(Niederspannung) 

zwischen der 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 
Straße, Hausnummer, PLZ Ort 

08031 365-2686 / 08031 365-2665 swro-netze@swro.de / swro-netze.de 
Vorwahl Telefon/Fax E-Mail/Internet 

Registergericht Traunstein, HRB 16113 SNB988838479086 
Registergericht, Registernummer Marktstammdatenregisternummer 

vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Götz Brühl

im Folgenden „Netzbetreiber“ genannt

und 

Frau/Herrn/Firma 
Name/Firma 

Straße, Hausnummer, PLZ Ort 

Vorwahl Telefon/Fax ggf. Geburtsdatum ggf. Registergericht, Registernummer 

ggf. vertreten durch (Kopie der Vollmacht als Anlage)

Name/Firma 

im Folgenden „Anschlussnehmer“ genannt

im Folgenden zusammen „Vertragspartner“ genannt

wird folgender Vertrag 

über eine(n) 

☐ Neuanschluss

☐ Bestehenden Netzanschluss

☐ Änderung eines bestehenden Netzanschlusses

geschlossen. 
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1. Anschlussstelle          

    
Straße Hausnummer PLZ Ort 

   
ggf. Gemarkung ggf. Flur ggf. Flurstück 

2. Anschlussobjekt   

  Anschlussobjekt-Nummer 

3. Grundstückseigentümer ist 
mit Anschlussnehmer 

 ☐ identisch ☐ nicht identisch 

    (Bitte die Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers beibringen!) 

4. Netzebene  ☐ NS (Drehstrom 400/230 V) ☐ MS/NS (Drehstrom 400/230 V) 

5. vorzuhaltende elektrische 
Anschlussleistung am Über-
gabepunkt (Netzanschluss-
kapazität) 

    kW     

         

6. davon vertraglich bereitge-
stellte Leistung für last-
ganggemessene Kunden-
anlagen1 

 Gewerbe 1:  kW Gewerbe 2:   kW 

       

7. Anzahl der Wohneinheiten  Wohneinheiten:       
        

8. Hausanschlusssicherung  3 x  A      
         

9. Ende des Netzanschlusses 
(Eigentumsgrenze/  
Übergabepunkt) 

 ☐ Hausanschlusssicherung ☐ abweichend 

10. Lieferant 

 

„Für den Abschluss eines Liefervertrages ist der Kunde verantwortlich. Falls kein Lieferant 

benannt wird oder eine Belieferung aus anderen Gründen nicht zustande kommt, erfolgt 

die Belieferung von Haushaltskunden im Sinne der Definition in § 3 Nr. 22 Energiewirt-

schaftsgesetz (EnWG) zunächst durch den Grundversorger (§ 36 EnWG). Im Stadtgebiet 

Rosenheim ist zurzeit die Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH Grundversorger für 

Strom. Für das Netzgebiet Stephanskirchen ist zurzeit die E.ON Energie Deutschland 

GmbH Grundversorger für Strom. 

Sofern an der Anschlussstelle Energie zu überwiegend gewerblichen Zwecken mit einem 

voraussichtlichen Verbrauch von mehr als 10.000 kWh entnommen werden soll, ist der 

Kunde verpflichtet, der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH mit einer Frist von 14 Tagen 

vor der erstmaligen Entnahme von Energie einen Lieferanten von Strom/Erdgas zu be-

nennen. Benennt der Kunde bis zu diesem Zeitpunkt keinen Lieferanten oder kommt 

eine Belieferung aus anderen Gründen nicht zustande, entnimmt er dem Netzanschluss 

aber dennoch Energie, tritt ausnahmsweise gemäß § 38 Abs. 1 EnWG die Ersatzversor-

gung mit Energie durch den Grundversorger ein. Die Ersatzversorgung endet, wenn die 

Energielieferung auf der Grundlage eines Liefervertrages erfolgt, spätestens aber drei 

Monate nach ihrem Beginn.“ 

  

 
1 Um jederzeit die vertraglich bereitgestellte Leistung je Anlage mit Lastgangmessung garantieren zu können, setzen wir bei Kundenanlagen mit 

Lastgangmessung einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 an. 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Dieser Vertrag regelt den Anschluss der elektrischen Anlage an das Niederspannungsnetz und 

dessen weiteren Betrieb nach Maßgabe der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und 

der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers. Dieser Vertrag gilt nicht für Anlagen zur Er-

zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas. 

(2) Die Netznutzung, die Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen sowie die Belieferung mit 

elektrischer Energie bedürfen separater vertraglicher Regelungen. Das Recht zur Nutzung des An-

schlusses zur Entnahme von elektrischer Energie ist in der NAV und den Ergänzenden Bedingun-

gen näher ausgestaltet. 

§ 2 Netzanschlusskosten, Inbetriebsetzung, Baukostenzuschuss, Sonderleistungen 

(1) Das Entgelt für die Herstellung/Änderung des oben genannten Anschlusses 

☐ wurde bereits gezahlt. 

☐ wird gesondert angeboten und ist an den Netzbetreiber zu entrichten. 

(2) Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gesondert zu vergüten. Das Gleiche gilt für die 

vom Anschlussnehmer in Auftrag gegebenen Sonderleistungen (z. B. Errichtung der elektrischen 

Anlage). 

(3) Der für den oben genannten Anschluss vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrich-

tende Baukostenzuschuss 

☐ wurde bereits gezahlt. 

☐ entfällt (vorzuhaltende Leistung von weniger als 30 kW). 

☐ wird für den des 30 kW übersteigenden Teil der vorzuhaltenden Leistung gesondert an-

geboten und ist vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichten. 
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§ 3 Vertragsdauer, Anpassung des Vertrages, Mitteilung über Eigentumswechsel 

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Vertragspartnern mit 

einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Eine Kündigung durch den 

Netzbetreiber ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Ener-

giewirtschaftsgesetz (EnWG) nicht besteht. 

(2) Das Recht des Netzbetreibers zur fristlosen Kündigung gemäß § 27 NAV bleibt unberührt. 

(3) Die Kündigung bedarf der Textform. 

(4) Der Netzbetreiber behält sich eine Anpassung der in diesem Vertrag vereinbarten Netzanschluss-

kapazität an die tatsächlichen Gegebenheiten vor. Dies gilt insbesondere nach Fertigstellung von 

Bauarbeiten und bei erheblicher Erhöhung der Leistungsanforderung über das der ursprüngli-

chen Berechnung zugrundeliegende Maß hinaus. 

(5) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhält-

nisse an der elektrischen Anlage oder am angeschlossenen Objekt (Grundstück/ Gebäude) in 

Textform unverzüglich mitzuteilen. 

§ 4 Allgemeine und ergänzende Bedingungen 

Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen, insbesondere der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 

Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspan-

nungsanschlussverordnung – NAV) sowie der ergänzenden Bedingungen einschließlich der techni-

schen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, die im Internet unter swro-netze.de veröffentlicht 

sind. 

§ 5 Widerrufsrecht 

Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB). 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-

rufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH, Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim, 

Telefon: 08031 365-2686, Telefax: 08031 365-2665, E-Mail: swro-netze@swro.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-

derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus er-

geben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlie-

ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-

zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für 

diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-

aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 

Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht. 

Der Auftraggeber verlangt hiermit ausdrücklich, dass der Unternehmer die Leistung vor Ablauf der 

Widerrufsfrist erbringt.  
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Rosenheim,   Rosenheim,  
Ort, Datum  Ort, Datum 

   
Netzbetreiber  Netzbetreiber 

,    
Ort, Datum   

   
Anschlussnehmer   

 

Anlagen 

Anlage 1 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung 

für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverord-

nung – NAV) vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) 

Anlage 2 Ergänzende Bedingungen Strom zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 

Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung“ 

(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Anlage 3 Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers zum Netzanschluss (sofern 

erforderlich) 

Anlage 4 Informationen zum Datenschutz für sonstige betroffene Personen (Datenschutzblatt) 

(sofern erforderlich) 
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Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

� An Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH, Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 

Telefon: 08031 365-2686, Telefax: 08031 365-2665, E-Mail: swro-netze@swro.de 

� Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

� Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

� Name des/der Verbraucher(s) 

� Anschrift des/der Verbraucher(s) 

� Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

� Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 
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Niederspannungsanschlussverordnung 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 

die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - 

NAV) 

Ausfertigungsdatum: 01.11.2006 Vollzitat: 

"Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477), die zuletzt durch Ar-

tikel 35 der Verordnung vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist" 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 35 V v. 23.06.2021 I 1858 

Fußnote 

(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++) 

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 1.11.2006 I 2477 von der Bundesregierung und dem Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Technologie mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 4 Satz 

1 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten. 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

§ 2 Netzanschlussverhältnis 

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis 

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers 

Teil 2 Netzanschluss 

§ 5 Netzanschluss 

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses 

§ 7 Art des Netzanschlusses 

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses 

§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

§ 10 Transformatorenanlage 

§ 11 Baukostenzuschüsse 

§ 12 Grundstücksbenutzung 

§ 13 Elektrische Anlage 

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 

§ 15 Überprüfung der elektrischen Anlage 
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Teil 3 Anschlussnutzung 

§ 16 Nutzung des Anschlusses 

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung 

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

Teil 4 Gemeinsame Vorschriften 

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers 

§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeräten und Ladeeinrichtungen, Eigenanlagen 

§ 20 Technische Anschlussbedingungen 

§ 21 Zutrittsrecht 

§ 22  Mess- und Steuereinrichtungen 

Abschnitt 2 Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhältnisse 

§ 23 Zahlung, Verzug 

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses 

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses 

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung 

Teil 5 Schlussbestimmungen 

§ 28 Gerichtsstand 

§ 29 Übergangsregelung 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 

des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Niederspannungsnetz anzuschließen und den 

Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil 

der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemei-

nen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht ausdrücklich 

allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach dem 12. Juli 

2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle Anschlussnutzungsver-

hältnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Sie gilt nicht für den Netzan-

schluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas. 

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, 

in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Niederspannungsnetz angeschlossen 

wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäu-

des, das an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist. 
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(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhältnis-

ses einen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnahme von Elektrizität nutzt. 

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

§ 2 Netzanschlussverhältnis 

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage über den Netzan-

schluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netz-

betreiber. 

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, der die 

Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlusses ist der 

Netzanschlussvertrag in Textform abzuschließen. 

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben die 

schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Änderung des Netz-

anschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen Ver-

pflichtungen beizubringen. 

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzanschlussverhältnis mit 

dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigentümer und dem 

Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem 

Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern die-

ser Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungsan-

sprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt und verpflich-

tet. Den Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschlussnehmers hat der bisherige An-

schlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in Textform anzuzeigen. Der bisherige An-

schlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu übermit-

teln. 

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige nach 

Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder in der Be-

stätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Be-

dingungen des Netzbetreibers hinzuweisen. 

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis 

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von 

Elektrizität. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Elekt-

rizität noch den Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des Energie-

wirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen An-

schlussnutzer und dem Netzbetreiber. 

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzanschluss Elektri-

zität aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn 
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1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Vertrag über 

den Bezug von Elektrizität abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer Ersatzversor-

gung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und 

2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 20 des Ener-

giewirtschaftsgesetzes zusteht. 

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber ver-

pflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber unverzüglich in Textform zu un-

terrichten und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsge-

setzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen. 

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des Netzan-

schlusses zur Entnahme von Elektrizität unverzüglich mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat dem An-

schlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen. In der Bestätigung ist auf 

die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers 

und auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen. 

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers 

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 Abs. 5 

Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller für den Vertrags-

schluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben enthalten, 

insbesondere 

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Famili-

enname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), 

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers, 

3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und 

4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leis-

tung. 

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer ver-

pflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen. 

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzanschlussverhältnis-

ses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen den übrigen Kunden die Allge-

meinen Bedingungen unentgeltlich in Textform zur Verfügung zu stellen. Er hat die Allgemeinen 

Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Sofern ein Neukunde dies verlangt, sind 

ihm die Allgemeinen Bedingungen in Papierform auszuhändigen. 
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(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen Anschlussbedin-

gungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers werden je-

weils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der Technischen An-

schlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirksam. Der 

Netzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf seiner 

Internetseite zu veröffentlichen. 

Teil 2 Netzanschluss 

§ 5 Netzanschluss 

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der 

elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Niederspannungs-

netzes und endet mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung 

getroffen wird; in jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung die Bestimmungen über den Netz-

anschluss anzuwenden. 

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses 

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des Netzanschlus-

ses soll vom Anschlussnehmer in Textform in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen des Netz-

betreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. Der Netzbetreiber 

hat dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzan-

schlusses mitzuteilen. 

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und un-

ter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten Regeln 

der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengünstigen Errichtung 

der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen. 

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschlussleitun-

gen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 64 des Telekommunikationsgeset-

zes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er 

führt die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nach-

unternehmer durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden 

Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Der Anschlussneh-

mer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf sei-

nem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach den Vorgaben des Netzbetrei-

bers durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraus-

setzungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für den Hausanschlusskas-

ten oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz zur 

Verfügung zu stellen; die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird insbesondere ver-

mutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 (Ausgabe: November 2000)*) eingehalten sind. 

----- 

*) Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin. 
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§ 7 Art des Netzanschlusses 

Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 Volt und bei 

Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Welche Stromart und Spannung für 

das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich daraus, an welche Stromart und Spannung 

die Anlage des Anschlussnehmers angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll. Bei der Wahl der 

Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkei-

ten angemessen zu berücksichtigen. 

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses 

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzustellen, dass 

sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen werden; soweit 

erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse wer-

den ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und be-

seitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer 

darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der Hausanschlusssiche-

rung oder das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter 

Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt. 

§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effi-

zienter Betriebsführung notwendigen Kosten für 

1. die Herstellung des Netzanschlusses, 

2. die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kunden-

anlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, 

zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 

entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten Kostenberech-

nung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen zu berücksichtigen. Die Netzan-

schlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalier-

ten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile 

sind auszuweisen. 

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses Vo-

rauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 

besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 

nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der 

Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 
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(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse 

hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat 

der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten 

Betrag zu erstatten. 

§ 10 Transformatorenanlage 

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage aufgestellt 

werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten 

Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses zur Verfügung stellt. 

Der Netzbetreiber darf die Transformatorenanlage auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies 

für den Anschlussnehmer zumutbar ist. 

(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der Anschlussnehmer die 

Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht 

zugemutet werden kann. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeignete Stelle ver-

langen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet werden kann. 

Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage aus-

schließlich dem Netzanschluss des Grundstücks dient. 

§ 11 Baukostenzuschüsse 

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzuschuss zur 

teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die 

Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes ein-

schließlich Transformatorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise 

dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse 

dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst 

sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der 

Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteiler-

anlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmi-

schung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss 

kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pau-

schal berechnet werden. 

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, der eine 

Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt. 

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren Baukostenzuschuss 

zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich über das der 

ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzuschuss ist 

nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen. 
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(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt zu errech-

nen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen. 

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 12 Grundstücksbenutzung 

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung 

(Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur 

Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im Gebiet des Elektrizitätsversorgungsnetzes der 

allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungsträgern und 

sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 

Pflicht betrifft nur Grundstücke, 

1. die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind, 

2. die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz angeschlos-

senen Grundstück genutzt werden oder 

3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als not-

wendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere ist die Inanspruchnahme des 

Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das Elektrizitätsversorgungsnetz 

grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das eigene Grundstück des anderen Anschluss-

nehmers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist. 

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

des Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 

bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetrei-

ber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des Grund-

stücks dienen. 

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken be-

findlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht 

zugemutet werden kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 

Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-

kehrsflächen bestimmt sind. 

§ 13 Elektrische Anlage 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der elektri-

schen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der Anschlussnehmer gegenüber 

dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im Eigen-

tum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise ei-

nem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich. 
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(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, darf die 

Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvor-

schriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entspre-

chend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurver-

zeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden; im 

Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateurver-

zeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durchfüh-

rung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausan-

schlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für In-

standhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entspre-

chend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln 

der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, 

wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht 

vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materialien oder Geräte das Zeichen einer 

akkreditierten Stelle tragen, insbesondere das VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen. Materialien und 

Geräte, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei oder einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation, der Vertragspartei des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum ist, rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht wor-

den sind und die den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht ent-

sprechen, werden einschließlich der von den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen 

und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau 

gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der Ar-

beiten zu überwachen. 

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom Netzbetreiber 

plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 

Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen. 

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zähler darf der Spannungs-

fall unter Zugrundelegung der Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung nicht mehr als 

0,5 vom Hundert betragen. 

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss an das Ver-

teilernetz anzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage hinter dem 

Netzanschluss bis zu der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten Trennvorrich-

tung für die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder 

Verteilungssicherungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch 

das Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. Die Anlage hin-

ter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunternehmen in Betrieb gesetzt wer-

den. 
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(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbetreiber 

vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten 

an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von 

diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. 

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlan-

gen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehen-

den Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussneh-

mer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann. 

§ 15 Überprüfung der elektrischen Anlage 

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen auf Einrich-

tungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, auch nach ihrer Inbetriebsetzung zu 

überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu ma-

chen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwar-

ten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschluss-

nutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss 

an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfreiheit der An-

lage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für 

Leib oder Leben darstellen. 

Teil 3 Anschlussnutzung 

§ 16 Nutzung des Anschlusses 

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem An-

schlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des Netz-

anschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber hie-

ran durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Ab-

satz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zuge-

mutet werden kann, gehindert ist. 

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem Ver-

schiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls kann der 

Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen. 

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu halten. Allgemein 

übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen müssen einwandfrei betrieben werden 

können. Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die Stromqualität, die über die Verpflich-

tungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs 

Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen. 

(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 

1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend. 
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§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung 

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendi-

ger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der 

Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. Eine 

notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der 

Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber nach den Vorschriften des Messstellenbe-

triebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten. 

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der An-

schlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen ist 

er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von 

Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber 

unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 

wenn die Unterrichtung 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertre-

ten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nachfrage nach-

träglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist. 

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis 

oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfül-

lungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird 

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahr-

lässigkeit vorliegt, 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrläs-

sigkeit vorliegt. 

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlos-

sen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des Netzbe-

treibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung für 

nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf 

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnut-

zern; 

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnut-

zern; 
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4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss-

nutzern; 

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss-

nutzern. 

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Span-

nungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 

begrenzt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese ge-

gen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus uner-

laubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 

Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des 

Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. 

Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen 

an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung 

insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 kön-

nen auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbe-

zogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend ma-

chen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netz-

betreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der Schadensverur-

sachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgeset-

zes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 

von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung 

des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an des-

sen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den 

der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 

5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie 

Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 

4 und 5 gelten entsprechend. 

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz 

in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze 

steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 

4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen 

worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprü-

chen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des 

dritten Netzbetreibers. 

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

verursacht worden sind. 
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(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, wenn 

dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 

Teil 4 Gemeinsame Vorschriften 

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers 

§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeräten und Ladeeinrichtungen, Eigenanlagen 

(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass Stö-

rungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 

des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind. 

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsge-

räte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung erhöht 

oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Auch Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge sind 

dem Netzbetreiber vor deren Inbetriebnahme mitzuteilen. Deren Inbetriebnahme bedarf darüber 

hinaus der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers, sofern ihre Summen-Bemessungsleis-

tung 12 Kilovoltampere je elektrischer Anlage überschreitet; der Netzbetreiber ist in diesem Fall 

verpflichtet, sich innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung zu äußern. Stimmt 

der Netzbetreiber nicht zu, hat er den Hinderungsgrund, mögliche Abhilfemaßnahmen des Netz-

betreibers und des Anschlussnehmers oder -nutzers sowie einen hierfür beim Netzbetreiber er-

forderlichen Zeitbedarf darzulegen. Einzelheiten über den Inhalt und die Form der Mitteilungen 

kann der Netzbetreiber regeln. 

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem Netzbetreiber 

Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch geeignete Maßnahmen si-

cherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückwirkungen in das Elektrizitäts-

versorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzu-

stimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 festzulegenden 

Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen. 

§ 20 Technische Anschlussbedingungen 

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere technische 

Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage ein-

schließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Ver-

sorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese An-

forderungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Anschluss be-

stimmter Verbrauchsgeräte kann in den Technischen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zu-

stimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert wer-

den, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

§ 21 Zutrittsrecht 

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 

versehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zum 
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Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrich-

tungen und Messeinrichtungen, zum Austausch der Messeinrichtung, auch anlässlich eines Wechsels 

des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlus-

ses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die je-

weiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im 

Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor 

dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benach-

richtigung ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich. 

§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen 

(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkann-

ten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen Anforderungen nach § 20 vorzusehen. 

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der 

Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit der Ausstattung mit einem intelligenten Messsys-

tem nach dem Messstellenbetriebsgesetz zu berücksichtigen. In Gebäuden, die neu an das Ener-

gieversorgungsnetz angeschlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass Smart-Me-

ter-Gateways nach dem Messstellenbetriebsgesetz nachträglich einfach eingebaut werden kön-

nen; ausreichend in diesem Sinne ist ein Zählerschrank, der Platz für ein Smart-Meter-Gateway 

bietet. Dies ist auch in Gebäuden anzuwenden, die einer größeren Renovierung im Sinne der 

Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Ge-

samtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13) unterzogen werden, soweit 

dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Der Netzbetreiber hat den Anschluss-

nehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen bei der Wahl des Aufstellungsorts zu wah-

ren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten Aufstellungsort des Anschlussnehmers zu wählen, wenn 

dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat 

die Kosten einer Verlegung der Mess- und Steuereinrichtungen nach Satz 5 zu tragen. 

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und Steuereinrich-

tungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen von Mess- und Steu-

ereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

Abschnitt 2 Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhältnisse 

§ 23 Zahlung, Verzug 

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 

Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen berechti-

gen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
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(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er erneut 

zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch 

entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die pauschale 

Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Be-

rechnungsgrundlage nachzuweisen. 

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit unbe-

strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige 

Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verordnung zuwi-

derhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem Wert 

abzuwenden, 

2. die Anschlussnutzung ohne Messeinrichtung, unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-

bringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder störende Rück-

wirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind. 

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage mitzuteilen, 

aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 

trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 

vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-

chung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer 

oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nach-

kommt. 

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die An-

schlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber hierzu 

vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die Unterbre-

chung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von sämtli-

chen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung er-

geben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine Einwen-

dungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnut-

zung entfallen lassen. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-

schlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt nicht, so-

weit der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist. 
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(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung unver-

züglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Anschluss-

nehmer oder –nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die 

Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die 

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem ge-

wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden 

ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu 

gestatten. 

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses 

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalender-

monats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, soweit eine 

Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 

nicht besteht. 

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Netz-

anschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustim-

mung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich bekannt zu machen 

und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu veröffentlichen. 

(3) Die Kündigung bedarf der Textform. 

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses 

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung ein-

stellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das Anschluss-

nutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages. 

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung 

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis fristlos zu 

kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen zur Unterbre-

chung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwi-

derhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 

zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

Teil 5 Schlussbestimmungen 

§ 28 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung. 
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§ 29 Übergangsregelung 

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Bekanntgabe und Ver-

öffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des 

Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der 

Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 ge-

nannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die 

Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1. 

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft jedoch 

die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-

tätsversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt geändert durch Artikel 

17 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist früher als die gemäß 

Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei. 

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. No-

vember 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen worden 

ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage möglich, so kann der Netzbetrei-

ber abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Vertei-

leranlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete 

Baukostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen. 
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Ergänzende Bedingungen Strom 
zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nut-

zung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung“ (Niederspannungsanschlussverord-

nung -NAV) der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

GÜLTIG AB 01.01.2022 

Alle im Vertrag erwähnten Dokumente sind auf unserer Internetseite swro-netze.de abrufbar. 

1 Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 

1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 V oder 230 V und 

bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart 

werden die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkei-

ten angemessen berücksichtigt. 

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netz-

anschluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formu-

lare zu beantragen. 

1.3 Für die Herstellung des Netzanschlusses gelten die „Allgemeinen Bedingungen für die Erstel-

lung von Netzanschlüssen“ der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH (siehe swro-netze.de). 

1.4 Netzanschlusseinrichtungen bei nicht ständig bewohnten Objekten (z. B. Ferienhäuser, Boots-

häuser, Kleingartenanlagen) werden grundsätzlich außerhalb von Gebäuden errichtet. 

2 Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind 

vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 

NAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse zu zahlen. 

3 Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV 

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem 

Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leis-

tungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder 

aufgrund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird nur der Teil der 

Leistungsanforderung berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der jeweiligen 

Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 

3.2 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Ver-

teileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des 
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Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatorenstationen 

die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers. Der BKZ wird auf der 

Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berech-

net. 

3.4 Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 

örtlichen Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereiches notwendig sind, angesetzt. 

Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe 

der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhal-

tende Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung. Die jeweiligen Beträge sind im 

„Preisblatt Baukostenzuschuss Strom“ unter swro-netze.de ausgewiesen. 

3.5 Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses not-

wendig ist – einen weiteren BKZ, wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der ur-

sprünglichen Berechnung zugrunde liegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann 

anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der 

Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

4 Kosten gemäß § 9 NAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzan-

schlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend an 

der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschlusssicherung, es 

sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 

Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforder-

lich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzan-

schlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, 

trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie 

dessen Rückbau. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse 

(z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal berechnet. Dabei sind die we-

sentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers wer-

den angemessen berücksichtigt. 

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzan-

schluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer 

deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere, wenn der Dritte berechtigt die 

Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 
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5 Provisorische Anschlüsse 

Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß „Preisblatt 

Dienstleistungspauschalen Strom“ (siehe swro-netze.de) abgerechnet. Provisorische Anschlüsse dür-

fen maximal für eine Dauer von 12 Monaten betrieben werden. Eine Verlängerung bedarf der Zustim-

mung des Netzbetreibers. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen. 

6 Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse (BKZ) gemäß § 9 

Abs. 2 und § 11 Abs. 6 NAV 

6.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszah-

lungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der 

Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer inner-

halb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netz-

betreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen 

ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den 

BKZ verlangen. 

6.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetrei-

ber angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

7 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV, Stilllegung des Netzanschlusses 

7.1 Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim Netzbetrei-

ber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 

7.2 Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür 

entstehenden Kosten pauschal gemäß „Preisblatt Dienstleistungspauschalen Strom“ (siehe 

swro-netze.de) in Rechnung gestellt. 

7.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbe-

triebsetzung der elektrischen Anlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt Dienstleistungs-

pauschalen Strom, wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus 

anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. Auf Verlangen des An-

schlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nach-

vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 

nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht nachzuweisen, dass Kosten überhaupt 

nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

7.4 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der 

Netzanschlusskosten voraus. 
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7.5 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie dem Messstellenbe-

treiber eine beabsichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich mitzuteilen. 

8 Blindstrom gemäß §16 Abs. 2 NAV 

 

Im Fall einer Verletzung des für die Anschlussnutzung geltenden Verschiebungsfaktors für den Ge-

brauch von Elektrizität kann der Netzbetreiber entweder den Einbau und Betrieb geeigneter und aus-

reichender Kompensationseinrichtungen verlangen oder dem Anschlussnutzer im Einvernehmen mit 

diesem für die Überschreitung des Verschiebungsfaktors ein Entgelt in Rechnung stellen. 

 

9 Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung gemäß § 24 NAV 

9.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschluss-

nutzung gemäß § 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer 

oder im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden 

die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal ge-

mäß „Preisblatt Entgelte bei Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versor-

gung“ (siehe swro-netze.de). Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungs-

grundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 

dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 

Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht oder niedriger 

entstanden sind, gestattet. 

9.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollum-

fänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- 

und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

9.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ord-

nungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem 

Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entste-

henden Kosten pauschaliert gemäß „Preisblatt Entgelte bei Zahlungsverzug, Einstellung und 

Wiederaufnahme der Versorgung“ berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer 

hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Ver-

langen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale 

muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-

wartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht nach-

zuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 

Pauschale ausweist. 
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10 Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen gemäß §§ 22 Abs. 2 NAV 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des Netz-

betreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber pauschaliert gemäß 

„Preisblatt Dienstleistungspauschalen Strom“ (siehe swro-netze.de) zu erstatten. 

11 Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

11.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagen-

teile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in den 

„Technischen Anschlussbedingungen“ des Netzbetreibers (siehe swro-netze.de) festgelegt. 

11.2 In den „Technischen Anschlussbedingungen“ sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nut-

zung von der vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die 

Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

12 Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV 

12.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang 

der erstmaligen Zahlungsaufforderung fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn 

er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 

dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß „Preisblatt Entgelte bei Zahlungsverzug, Einstel-

lung und Wiederaufnahme der Versorgung“ (siehe swro-netze.de) berechnen. Auf Verlangen 

des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss ein-

fach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 

Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht nachzuweisen, 

dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die 

Pauschale ausweist. 

12.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeb-

lich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netz-

betreiber. 

13 Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten und in sonstigen Fäl-

len 

13.1 Der Netzbetreiber haftet gegenüber dem Anschlussnehmer aus Vertrag oder aus unerlaubter 

Handlung für Schäden, die der Anschlussnehmer durch eine Unterbrechung des Netzanschlus-

ses oder durch Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Netzanschlusses sowie des Netzes erlei-

det, entsprechend der Regelung des § 18 NAV.  

13.2 Für Schäden, die nicht aus der Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnut-

zung i. S. d. § 18 NAV resultieren, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfüllungs- und 
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Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 

nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 

a) Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinal-

pflichten).            

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen 

als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Scha-

den, den der Netzbetreiber bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertrags-

verletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte 

oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Ver-

halten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs 

der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden.  

13.3 Die Bestimmungen des ProdHaftG bleiben unberührt. 

13.4 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüg-

lich mitzuteilen. 

14 Verarbeitung personenbezogener Daten 

14.1 Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: swro-netze@swro.de 

Telefon: 08031 365-2686 

Internet: swro-netze.de 

Auskunftsersuchen oder Wünsche zur Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten 

richten Sie bitte direkt an diese Adresse. 

Wenn Sie Anliegen zum Datenschutz oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, können Sie sich gern per E-Mail oder schriftlich an unseren Datenschutzbeauftragten 

wenden. 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Ralf Lindl 

Datenschutzbeauftragter 

Bayerstraße 5 
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83022 Rosenheim 

E-Mail: datenschutz@swro.de 

14.2 Zweck der Datenverarbeitung 

Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogener Daten ausschließlich zur Erfüllung des Netz-

anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses mit dem Anschlussnehmer bzw. -nutzer, zur 

Abrechnung dieser Leistungen und um vertragliche Verpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen 

zu können sowie Sie über wichtige Neuerungen zu informieren. 

Die Verpflichtung zur Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich unter anderem aus den Pflichten des 

Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sowie der Nieder-

spannungsanschlussverordnung (NAV). 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben greifen wir auf Leistungen der verbundenen Unternehmen der 

Stadtwerke Rosenheim zurück und setzen Dienstleister zur Vorhaltung von IT-Systemen, zum 

Druck und Versand von Dokumenten sowie zur Entsorgung von Papier und Datenträgern ein. 

Diese werden von uns nach den gesetzlichen Vorschriften vertraglich zur Vertraulichkeit ver-

pflichtet. Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, Ihre Adressdaten zu verarbeiten, um die Versor-

gungssicherheit mit Strom zu gewährleisten. Technische und abrechnungsrelevante Daten wer-

den nach den Marktkommunikationsvorgaben der Bundesnetzagentur zum Beispiel auch mit 

dem zuständigen Lieferanten und Messstellenbetreiber ausgetauscht. 

Eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der Europäischen 

Union oder an internationale Organisationen findet nicht statt. 

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Erfüllung unserer Leistungen erforderlich 

ist, wir diese aufgrund steuerlicher oder sonstiger gesetzlicher Anforderungen aufbewahren 

müssen oder diese für den sicheren Betrieb der Versorgungseinrichtungen erforderlich sind. 

Zum Zwecke der Direktwerbung und Marktforschung werden Ihre personenbezogenen Daten 

so lange gespeichert, wie ein überwiegendes berechtigtes Interesse besteht, längstens jedoch 

für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. Danach werden diese gelöscht. 

14.3 Ihre Rechte 

Sie haben das Recht 

a) auf Auskunft über die bei uns verarbeiteten und Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten, 

b) auf Berichtigung unrichtiger Daten, 

c) zu verlangen, dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht werden, 

d) zu verlangen, dass Ihre Daten in Zukunft nicht oder nur eingeschränkt verarbeitet werden, 

sofern dies nicht im Widerspruch zu anderslautenden rechtlichen Anforderungen steht. 



NETZANSCHLUSSVERTRAG 
(Niederspannung) – Anlage 2: Ergänzende Bedingungen Strom 

Vertragspartner:   
Version: 1/2022 | Stand: 01.01.2022 Seite 8 von 10
 

Falls die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, 

diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Sie können sich mit Beschwerden zum Thema Datenschutz an die für Sie zuständige Aufsichts-

behörde wenden. In Bayern ist zuständig das 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Postfach 6 06 

91511 Ansbach 

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 

14.4 Datenverarbeitung 

Für die oben genannten Zwecke verarbeiten wir von Ihnen folgende personenbezogene Daten: 

a) Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht/-nummer, Familien-

name, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer) 

b) Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsortes des Zählers 

c) Angaben zum betroffenen Grundstück (z. B. Gemarkung, Flurstück/-nummer, Eigentumsver-

hältnisse) 

d) Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Verbrauchsdaten, Identifikationsnummern der Marktloka-

tion nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur zur Identifikation einer Verbrauchs- bzw. 

Einspeisestelle) 

e) gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende 

Leistung 

f) Art des Anschlusses 

g) alle abrechnungsrelevanten Daten 

h) Daten zum Zahlungsverhalten 

i) Angaben zum Belieferungszeitraum und Lieferanten 

j) Ein- und Umzugsdaten 

k) Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. Einwilligungen) 

l) Energieverbrauchsdaten 

m) sonstige Daten, die von Ihnen zur Verfügung gestellt wurden 

Die Verarbeitung der oben angegebenen Daten ist zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit 

Ihnen erforderlich. 

14.5 Der Netzbetreiber ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft einzuholen. Zu diesem Zweck über-

mitteln wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an die Creditreform Boniversum 

GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss oder die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 

Wiesbaden. Wir übermitteln weiterhin Daten zu nicht vertragsgemäßem oder betrügerischem 

Verhalten an die SCHUFA Holding AG. Unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 

lit. f) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) liegt in der Reduzierung des Risikos von Zah-

lungsausfällen. 
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Die Informationen gemäß Art. 14 der EU-DSGVO zu der durch die Creditreform Boniversum 

GmbH stattfindende Datenverarbeitung erhalten Sie unter boniversum.de/EU-DSGVO. Diesbe-

zügliche Informationen der SCHUFA Holding AG stehen unter schufa.de/datenschutz zur Verfü-

gung. 

15 Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i. S. d. § 13 BGB) 

Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a EnWG kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlich-

tungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherservice unseres 

Unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. 

Unser Unternehmen ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie ver-

pflichtet. 

Verbraucherbeschwerden richten Sie bitte an: 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: swro-netze@swro.de 

Telefon: 08031 365-2686 

Internet: swro-netze.de 

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: 

Schlichtungsstelle Energie e. V. 

Friedrichstraße 133 

10117 Berlin 

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 

Telefon: 030 2757240-0 

Telefax: 030 2757240-69 

Internet: schlichtungsstelle-energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten erhalten Sie über den Verbraucherservice der Bun-

desnetzagentur: 

Bundesnetzagentur 

Bereich Elektrizität und Gas 

Postfach 80 01 

53105 Bonn 

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000 (Montag – Freitag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr) 

Telefax: 030 22480-323 



NETZANSCHLUSSVERTRAG 
(Niederspannung) – Anlage 2: Ergänzende Bedingungen Strom 

Vertragspartner:   
Version: 1/2022 | Stand: 01.01.2022 Seite 10 von 10
 

16 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundes-

stelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister sowie Anbieter von Energieau-

dits und Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der soge-

nannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter bfee-online.de. Sie können sich zu-

dem bei der Deutschen Energieagentur unter energieeffizienz-online.info über das Thema Energieeffi-

zienz umfassend informieren. 

17 Inkrafttreten 

Diese „Ergänzenden Bedingungen Strom“ zur NAV treten am 01.01.2022 in Kraft. Sie ersetzen die „Er-

gänzenden Bedingungen Strom“ vom 01.04.2020. 
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Diese Zustimmungserklärung bitte zurücksenden an: 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

Zustimmungserklärung 

des Grundstückseigentümers zum Netzanschluss 

Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben die schrift-

liche Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten zur Herstellung und Ände-

rung sowie Aufrechterhaltung des weiteren Betriebes des Netzanschlusses unter Anerkennung der für 

den Anschlussnehmer und Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten damit verbundenen 

Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungserklärung ist erforderlich, um bei einem Ausein-

anderfallen in der Person des Anschlussnehmers und Grundstückseigentümers/Erbbauberechtigten 

dem Netzbetreiber die Ausübung seiner Rechte und Pflichten, insbesondere bei der Herstellung, Än-

derung und Aufrechterhaltung des weiteren Betriebes des Netzanschlusses, auch gegenüber dem 

Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigten zu ermöglichen. Mit der Zustimmungserklärung wird 

der Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte nicht Schuldner der aus dem Netzanschlussver-

hältnis resultierenden Kosten. 

Dies vorausgeschickt stimmt die/der Grundstückseigentümer/-in bzw. Erbbauberechtigte/-r folgender 

Vereinbarung zu.
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1 Die/Der 

 ☐ Grundstückseigentümer/-in ☐ Erbbauberechtigte/-r 

  
 Vor- und Nachname/Firma der Eigentümerin/des Eigentümers bzw. der/des Erbbauberechtigten 

 der Anschlussstelle  

  
 Straße Hausnummer, PLZ Ort 

 stimmt dem Abschluss des Netzanschlussvertrages 

 zum Anschlussobjekt   
  Anschlussobjektnummer  

 zwischen dem Anschlussnehmer 

  
 Vor- und Nachname/Firma der Anschlussnehmerin/des Anschlussnehmers 

und der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH sowie der Inanspruchnahme seines Grundstückes 

unter Anerkennung der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und der „Ergänzenden 

Bedingungen Strom“ des Netzbetreibers für die oben genannte Anschlussstelle zu. 

2 Bei Veräußerung seines Grundstücks/Erbbaurechts unterrichtet der Grundstückseigentü-

mer/Erbbauberechtigte den Netzbetreiber hiervon unverzüglich in Textform und verpflichtet 

den Erwerber zur Abgabe einer gleichlautenden Zustimmungserklärung. 

3 Das Eigentum des Netzbetreibers an sämtlichen auf dem Grundstück befindlichen oder zu er-

richtenden Leitungen und Anlagen des Netzbetreibers erkenne ich an. 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift des Grundstückseigentümers/Erbbauberechtigten 
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Information zum Datenschutz  

für sonstige betroffene Personen 
(Datenschutzblatt) 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entfaltet seit dem 25.05.2018 auch in Deutschland un-

mittelbare Rechtswirkungen und sieht umfassende Informationspflichten im Rahmen der Erhebung 

personenbezogener Daten vor. Dieser Verantwortung stellen wir uns als Netzbetreiber. Bei der Ab-

wicklung von Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnissen werden regelmäßig nicht nur 

Daten des Anschlussnehmers bzw. -nutzers erhoben, sondern zwangsläufig auch personenbezogene 

Daten des Grundstückeigentümers bzw. der Erbbauberechtigten sowie gegebenenfalls von deren 

Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen, etwa im Rahmen der Benennung eines Ansprech-

partners. 

Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen und Sie über Ihre Rechte aus der DSGVO informieren, soll-

ten wir Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name und Berufs- oder Funktionsbezeichnungen) als 

Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten oder als deren Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfül-

lungsgehilfe erlangt haben. 

Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: swro-netze@swro.de 

Telefon: 08031 365-2686 

Internet: swro-netze.de 

Auskunftsersuchen oder Wünsche zur Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten richten Sie 

bitte direkt an diese Adresse. 

Wenn Sie Anliegen zum Datenschutz oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 

können Sie sich gern per E-Mail oder schriftlich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Ralf Lindl 

Datenschutzbeauftragter 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: datenschutz@swro.de 
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1 Zweck der Datenverarbeitung 

Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogener Daten ausschließlich zur Erfüllung des Netz-

anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses mit dem Anschlussnehmer bzw. -nutzer, zur 

Abrechnung dieser Leistungen und um vertragliche Verpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen 

zu können sowie Sie über wichtige Neuerungen zu informieren. 

Die Verpflichtung zur Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich unter anderem aus dem 

n) Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie der 

o) Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 

die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – 

NAV), 

p) Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 

die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV), 

q) Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), 

r) Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 

(AVBFernwärmeV) und dem 

s) Messstellenbetriebsgesetz (MsbG). 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben greifen wir auf Leistungen der verbundenen Unternehmen der 

Stadtwerke Rosenheim zurück und setzen Dienstleister zur Vorhaltung von IT-Systemen ein. 

Diese werden von uns nach den gesetzlichen Vorschriften vertraglich zur Vertraulichkeit ver-

pflichtet. 

Eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der Europäischen 

Union oder an internationale Organisationen findet nicht statt. 

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Erfüllung unserer Leistungen erforderlich 

ist, wir diese aufgrund steuerlicher oder sonstiger gesetzlicher Anforderungen aufbewahren 

müssen oder diese für den sicheren Betrieb der Versorgungseinrichtungen erforderlich sind. 

Zum Zwecke der Direktwerbung und Marktforschung werden Ihre personenbezogenen Daten 

so lange gespeichert, wie ein überwiegendes berechtigtes Interesse unseres Unternehmens an 

der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längs-

tens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. Danach werden diese 

gelöscht. 
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2 Ihre Rechte 

Sie haben das Recht 

t) auf Auskunft über die bei uns verarbeiteten und Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, 

u) auf Berichtigung unrichtiger Daten, 

v) zu verlangen, dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht werden, 

w) zu verlangen, dass Ihre Daten in Zukunft nicht oder nur eingeschränkt verarbeitet werden, 

sofern dies nicht im Widerspruch zu anderslautenden rechtlichen Anforderungen steht. 

Falls die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, 

diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Sie können sich mit Beschwerden zum Thema Datenschutz an die für Sie zuständige Aufsichts-

behörde wenden. In Bayern ist zuständig das 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Postfach 6 06 

91511 Ansbach 

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 

3 Datenverarbeitung 

Für die oben genannten Zwecke verarbeiten wir von Ihnen folgende personenbezogene Daten: 

x) Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

y) Funktionsbezeichnung (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Netzleitstelle) 

z) Angaben zum Anschlussobjekt (z. B. Eigentumsverhältnisse, Gemarkung, Flurstück/-num-

mer) 

aa) sonstige Daten, die von Ihnen zur Verfügung gestellt wurden 

Die Verarbeitung der oben angegebenen Daten ist zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit 

Ihnen erforderlich. 
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